
, Erlenbach a. Main
Datum

*unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er/sie mit seiner/ihrer Unterschrift zugleich, dass das Sorgerecht ihm/ihr allein zusteht oder  
das er/sie im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt.

Unterschrift Patient*in / Bevollmächtigter /Erziehungsberechtigter* Unterschrift Therapeut

Der Heilpraktiker verfügt über eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde nach §1 HeilPrG (Heilpraktikergesetz) Das er-
laubt ihm, die Behandlung des Patienten gemäß seinem/ihrem Wunsch mit den Mitteln der Heilkunde vorzunehmen. Der 
Abschluss eines Behandlungsvertrages zu Beginn der Therapie ist nach dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten notwendig. 

Nach der Anamnese, Untersuchung und Befunderhebung ergibt sich eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose. In der Regel 
erfolgt im Abstand von 2 - 4 Wochen eine Behandlung. Die Gesamtanzahl der Sitzungen variiert je nach Schwere der Sym-
ptomatik (durchschnittliche Behandlungsdauer zw. 3 - 9 Monaten). Sollte beim Heilpraktiker der Eindruck entstehen, dass 
die gegenwärtige Therapieform nicht zum gewünschten Erfolg führt, werden weitere alternative Behandlungsmethoden 
besprochen (z.B. Chiropraktiker).

Angewendete Methoden
Osteopathie und Applied Kinesiologie (funktionelle Myodiagnostik = Muskeltest)

1. Honorar / Bezahlung:
Bitte klären Sie vor Behandlungsbeginn eine mögliche Kostenübernahme bzw. -bezuschussung ab. Das Honorar ist in 
jedem Fall in voller Höhe zu entrichten, auch wenn Ihre Versicherung nur einen Teil des Honorars oder gar nichts erstattet. 
Dasselbe gilt für eine etwaige Erstattung durch Beihilfe. Für die Höhe des Honorars wird die Gebührenordnung für Heil-
praktiker (GebüH) zugrunde gelegt. Die Gewährung der Vergütung ist nicht vom Behandlungserfolg abhängig. Mit der 
Wahrnehmung eines Termins verpflichten Sie sich, dass dafür vereinbarte Honorar unmittelbar nach der Sitzung in bar 
oder per Rechnung zu bezahlen. 
Die Kosten der Behandlung belaufen sich auf 120,-€ (60 min Termin) bzw. 60,-€ (30 min Termin) 

2. Absage von Terminen:
Ein vereinbarter Termin kann bis 12 Stunden vorher kostenfrei abgesagt werden. Kurzfristige Absagen so wie das 
nicht erscheinen zum vereinbarten Termin, aus welchen Gründen auch immer, werden mit 80,-€ (60 min Termin) bzw.  
40,-€ (30 min Termin) in Rechnung gestellt. 

3. Datenschutz:
Siehe Zusatzblatt: „Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung“ 

4. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen des Behandlungsvertrages ungültig sein oder werden, bleibt damit die Wirksamkeit des 
Behandlungsvertrages unberührt. Sie haben die vorstehenden Informationen zur Kenntnis genommen und verstanden.  
Sie akzeptieren die darin formulierten Regeln der Zusammenarbeit. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie in der 
Lage sind, uneingeschränkt selbst die Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen. 

Behandlungsvertrag zwischen Patient und Heilpraktiker Jörg Hinkelmann 

Osteopathie Jörg Hinkelmann (HP) 
Am Flürchen 2, 63906 Erlenbach 
Tel. 0 173 - 93 78 066 
www.hinkelmann-osteopathie.de 
info@hinkelmann-osteopathie.de
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